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Interpellation Jürg Kappeler und Mitunterzeichnende 

betreffend

Städtische Mandatierungen gemäss Public Corporate 

Governance  

In der Oktobersession 2022 hat der Grosse Rat den abgeänderten Fraktionsauftrag der SVP be-

treffend Karenzfrist und Ruhegehalt für ehemalige Regierungsräte überwiesen. Im Rahmen der 

Teilrevision der Verordnung zur Umsetzung der Public Corporate Governance (PCG) passte die 

Regierung per 1. Januar 2023 die Rekrutierungs- und Wahlverfahren für Mandatspersonen an. 

Unter anderem werden Rekrutierungs- und Wahlverfahren für Mandatspersonen neu öffentlich 

bekannt gegeben. In diesem Zusammenhang ersuchen der Interpellant und die Mitunterzeich-

nenden den Stadtrat um die Beantwortung der folgenden Fragen. 

1. Wie erfolgt aktuell das Rekrutierungs- und Wahlverfahren für Mandatsper-
sonen für die Gesellschaften gemäss Anhang 4 der Rechnung der Stadt 
Chur? 

Gemäss Art. 4 Verfassung der Stadt Chur (RB 111) kann die Erfüllung bestimmter öffent-

licher Aufgaben ausgelagert werden, sofern dies im öffentlichen Interesse liegt. Dabei 

müssen die Aufsicht durch den Stadtrat, eine angemessene Mitwirkung des Gemeindera-

tes und der Rechtsschutz sichergestellt werden. Die Mitwirkung von Mitgliedern des 

Stadtrates in Verwaltungsorganen von Handelsgesellschaften, Genossenschaften, Ver-

einen, Stiftungen sowie Körperschaften oder Anstalten des privaten und öffentlichen 

Rechts ist nur mit Zustimmung des Stadtrates zulässig, wenn die Mitwirkung zur Wah-

rung der Interessen der Stadt notwendig ist (Art. 31 Abs. 3). Gemäss Art. 33 stehen dem 

Stadtrat alle Befugnisse zu, welche nicht durch eidgenössisches, kantonales oder städti-
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sches Recht einem anderen Organ übertragen sind. In Kombination mit der in Art. 4 aus-

geführten Verantwortung über die Aufsicht über die Erfüllung ausgelagerter öffentlichen 

Aufgaben zeichnet sich der Stadtrat für die Rekrutierung und Wahl von Mandatsperso-

nen für die Gesellschaften gemäss Anhang 4 der Rechnung der Stadt Chur verantwort-

lich.  

Zu Beginn der Legislatur bzw. bei Amtsantritt neuer Mitglieder des Stadtrates erfolgen 

jeweils Neu- und Bestätigungswahlen der Mandatsträger. Gemäss Reglement betreffend 

Mitgliedschaft in vom Stadtrat gewählten Kommissionen und Delegationen / Alterslimite 

(RB 128) beträgt die Altersgrenze für die Mitgliedschaft in vom Stadtrat gewählte Kom-

missionen und Delegationen 70 Jahre. Mandatsträger, die diese Altersgrenze überschrit-

ten haben, sind nicht mehr wählbar. Angebrochene Amtszeiten können noch beendet 

werden. 

Bei der Besetzung einer vakanten Position wird dem Stadtrat zunächst eine Auswahl 

möglicher Kandidatinnen und Kandidaten ("Longlist") vorgelegt. Der Stadtrat beschliesst, 

welche Kandidatinnen und Kandidaten angefragt werden und nimmt nach erfolgter Zusa-

ge die formelle Wahl vor. 

2. Ist der Stadtrat bereit, ab 2023 die Rekrutierungs- und Wahlverfahren für 
Mandatspersonen für die Gesellschaften gemäss Anhang 4 der Rechnung 
der Stadt Chur zusammen mit den Anforderungsprofilen öffentlich bekannt 
zu geben? 

Für den Stadtrat gehört die optimale Zusammensetzung der strategischen Führungsebe-

ne zu den wichtigsten Faktoren einer guten Public Corporate Governance. Nach seiner 

Auffassung sollen die am besten geeigneten Personen mit den entsprechenden Fähig-

keiten, Fach- und Branchenkenntnissen sowie der erforderlichen Berufs- und Führungs-

erfahrung mandatiert werden. Der Team-Rolle innerhalb des zu besetzenden Gremiums 

wird dabei ebenfalls eine hohe Bedeutung beigemessen. Um geeignete Kandidatinnen 

und Kandidaten zu finden, werden diese mitunter persönlich und vertraulich angefragt. 

Der Aufwand für die Rekrutierung lässt sich dadurch auf einen überschaubaren Rahmen 

begrenzen. Erfahrungsgemäss bedarf es bei geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten 

oftmals persönliche Überzeugungsarbeit, ein Mandat zu übernehmen, zumal städtische 

Mandate nicht für ausserordentliche Entschädigungen bekannt sind.  

Auf der Website der Stadt Chur werden im Verzeichnis der Behörden und Kommissionen 

auch die durch die Stadt Chur mandatierten Personen aufgeführt. Allen Personen und 

Gruppierungen ist es unbenommen, ihr Interesse an einer Mandatierung der Stadtkanzlei 

anzumelden. Nach Auffassung des Stadtrates würde eine systematische öffentliche Aus-
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schreibungstädtischer Mandate den Rekrutierungsprozessqualitativ nicht verbessern.

Hingegen würde der administrative Aufwand massiv steigen.

Die Anwendung und periodische Überprüfung einer zeitgemässen Public Corporate

Governance erachtet der Stadtrat als eine Daueraufgabe. Deshalb beabsichtigt er die

angewendeten Standards zur Rekrutierung von Mandatspersonen zu überprüfen und so-

fern notwendig anzupassen.

3. Ist der Stadtrat bereit, die Wahl der Mandatspersonentransparent und

nachvollziehbar zu dokumentieren?

Das Auswahlverfahren und die Wahl von Mandatspersonen werden im Rahmender

Stadtratssitzungen protokolliert. Dadurch ist nach Auffassung desStadtrates bereits heu-

te eine transparente und nachvollziehbare Dokumentation gewährleistet.

Chur, 7. Februar 2023
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